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Schriftliche Festsetzungen 

a) zum Bebauungsplans "Obstmarkt"  

b) und den zugehörigen Örtlichen Bauvorschriften 

der Gemeinde Ortenberg (Ortenaukreis) 

Beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB  
 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN § 9 BauGB 

1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Allgemeines Wohngebiet WA 

(§ 4 BauNVO) 

Innerhalb der als WA ausgewiesenen Baugebiete sind die nach § 4 Abs. 3 Nr. 
2 - 5 BauNVO (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwal-
tungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) ausnahmsweise zulässigen Anlagen 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO). 

2 Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 

2.1 Grundflächenzahl ● Geschossflächenzahl ● Zahl der Vollgeschosse 

Die max. zulässige Zahl der Vollgeschosse, die Grundflächenzahl (GRZ) und 
die Geschossflächenzahl (GFZ) wird gemäß den Eintragungen im Plan fest-
gesetzt. 

Die Grundfläche darf durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen 
mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 und baulichen Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 über-
schritten werden (§ 19 Abs. 4 BauNVO). 

2.2 Höhe baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

2.2.1 Die Erdgeschossfertigfußbodenhöhe (EGFFB) wird mit max. 160,55 m + NN 
festgesetzt. 

2.2.2 Die maximale zulässige Wandhöhe (Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Oberkante der Dachhaut) wird gemäß den Eintragungen im Plan bezogen auf 
die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (EGFFB) festgesetzt. 

Bei Pultdächern darf die höhere Wandhöhe ("Firstseite") bis zu 8,90 m betra-
gen. 

Fertigung: ...............  

Anlage:........3 .........  

Blatt:........1 - 9 ........  
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2.2.3 Die max. zulässige Firsthöhe (gemessen in der Senkrechten) wird gemäß den 
Eintragungen im Plan bezogen auf die Oberkante des Erdgeschossfertigfuß-
bodens (EGFFB) festgesetzt - auch wenn dadurch die max. zulässige Dach-
neigung im Einzelfall unterschritten wird. 

2.2.4 Bei Doppelhäusern sind die Wandhöhen und Firsthöhen einheitlich zu gestal-
ten bzw. anzupassen. Wenn nicht gesichert ist, dass benachbarte (angren-
zende) Baukörper die gleichen Höhen ausweisen, sind die Baukörper einheit-
lich mit den max. zulässigen First-, Wand- und EGFFB-Höhen herzustellen. 

3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche, Stellung bauli-
cher Anlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Die Festlegung der Bauweise erfolgt entsprechend den Eintragungen im Plan. 

ED  - offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO 

 Zulässig sind Einzel- und Doppelhäuser. 

3.2 Die mit Hauptbaukörpern überbaubare Grundstücksfläche wird im "Zeichneri-
schen Teil" durch die eingetragenen Baugrenzen festgelegt. 

3.3 Die Hauptfirstrichtung bzw. Traufe der Hauptbaukörper ist einheitlich in Ost-
West-Richtung anzuordnen. 

Bei Doppelhäusern sind die Firste senkrecht zu der gemeinsamen Grund-
stücksgrenze anzuordnen. 

4 Nebenanlagen 

Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb der Bauge-
biete auch auf den nicht überbaubaren Flächen zulässig, jedoch nicht in einem 
Abstand von weniger als 0,50 m zu den öffentlichen Straßen. 

Terrassen sind nicht in einem Abstand von weniger als 1,00 m zur Nachbar-
grenze anzulegen. 

5 Flächen für Stellplätze, Carports und Garagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Garagen, Carports und Stellplätze sind auch auf den nicht überbaubaren Flä-
chen zulässig. Garagen und Carports sind nicht in einem Abstand von weniger 
als 0,50 m zur Verkehrsfläche zulässig. 

6 Zahl der Wohnungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Die maximal zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden wird mit 
2 Wohneinheiten je Einzelhaus und je Doppelhaushälfte festgelegt. 
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7 Verkehrsflächen und Anschluss anderer Flächen an die Ver-
kehrsflächen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Innerhalb der "Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - Privatstraße" 
sind Mischflächen für Fußgänger, Radfahrer, Fahrverkehr und ruhenden Ver-
kehr vorgesehen. 

8 Führung von Versorgungsleitungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Im Plangebiet sind die erforderlichen Versorgungsleitungen unterirdisch her-
zustellen. 

9 Flächen für die Wasserwirtschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 

9.1 Hochwasserschutz 

9.1.1 Nahezu der gesamte Geltungsbereich ist gemäß Hochwassergefahrenkarte 
als "geschützter Bereich" bei einem 100-jährigem Hochwasser (HQ100) ausge-
wiesen. 

9.1.2 Der gesamte Geltungsbereich ist auf Grundlage der Hochwassergefahrenkar-
ten als "Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten" ausgewie-
sen. Er kann demnach bei extrem-Hochwasserereignissen (HQextrem) überflu-
tet werden. 

10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die aus artenschutzrechtlicher Sicht erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen 
sind entsprechend den Ausführungen in der artenschutzrechtlichen Abschät-
zung, erstellt von Bioplan Bühl, vom 04.12.2021 durchzuführen. 

10.1 Baufeldräumung (VM 1) 

Die Baufeldräumung, insbesondere der Abriss der Hallen, muss außerhalb der 
Fortpflanzungszeit von Vögeln stattfinden (in der Regel von September bis 
Februar bestimmt durch die früh brütenden Arten bzw. spät brütenden Arten 
mit einer Brutzeit bis Mitte/Ende August). 

Die Abrissarbeiten sind außerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen in der 
Zeit von Ende November bis Ende Februar durchzuführen. Dabei gilt es eine 
Frostperiode, besser zwei Frostperioden abzuwarten. Eine Frostperiode be-
steht aus drei Frostnächten. 

Sollte dies aus unveränderbaren, nicht artenschutzrechtlichen Gründen nicht 
möglich sein, muss im Vorfeld kurz vor der Räumung durch einen sachver-
ständigen Ornithologen bzw. Fledermauskundler eine Kontrolle bzw. eine 
Nestersuche stattfinden. Sollten Nester bzw. Fledermäuse oder Hinweise auf 



Gemeinde Ortenberg    Bebauungsplan "Obstmarkt" Planungsrechtliche Festsetzungen 

Stand: 22.01.2024 Seite 4 

diese gefunden werden bzw. Verdacht auf eine Nutzung bestehen, kann eine 
Baufeldräumung nicht stattfinden.  

10.2 Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten (VM 2) 

Eine konsequente Überwachung ist während der Bauphase durchzuführen, 
damit von Vögeln temporäre Strukturen, u.a. Lagerung von Holz bzw. Schnitt-
gut von Gehölzen oder Sukzessionsbereiche auf Bau- bzw. Lagerflächen, 
nicht als Brutplatz genutzt werden. 

10.3 Maßnahmen für Amphibien (VM 3) 

Falls sich während der Bauzeit wassergefüllte Fahrspuren oder größere fla-
che, durch Regenwasser gefüllte Pfützen bilden, sind diese umgehend zu be-
seitigen, damit dort keine Gelbbauchunken laichen können. 

11 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Lärmschutzmaßnahmen 

Da gemäß der Prognose im Schalltechnische Gutachten1 die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV an der geplanten Wohnbebauung teilweise über-
schritten werden, sind für die Gebäude passive Schallschutzmaßnahmen erfor-
derlich.  

Unter Berücksichtigung der im Schalltechnischen Gutachten dargestellten Beur-
teilungspegel ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens der auf den Ein-
zelfall abgestimmte und raumweise betrachtete Nachweis zum Schallschutz 
gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 zu führen und die Schalldämm-Maße der 
Außenbauteile sind entsprechend zu dimensionieren. 

Auszug aus dem Schalltechnischen Gutachten1: 

Vorzusehen sind Maßnahmen in Form von geeigneter Grundrissgestaltung, d. 
h. eine Orientierung der schutzbedürftigen Räume bzw. deren Fenster an den 
der Lärmquelle abgewandten Fassaden. Sofern die Anforderungen nicht durch 
geeignete Grundrissgestaltung erfüllt werden können, sind in schutzbedürfti-
gen Räumen (insbesondere Kinder- und Schlafzimmer) schallgedämmte me-
chanische Lüftungseinrichtungen vorzusehen. Gegebenenfalls ist der notwen-
dige Luftwechsel bei geschlossenem Fenster durch die Erstellung eines Lüf-
tungskonzepts zu gewährleisten. 

Vor der Süd- und Westfassade von Haus 9 ist im 1. und 2. Obergeschoss, vor 
der Süd- und Westfassade von Haus 1 ist im 2. Obergeschoss auf die Anord-
nung öffenbarer Fenster von Schlafräumen zu verzichten. D. h., in den ge-
nannten Geschossen sind die Schlafräume vorzugsweise in Richtung Norden 
(bzw. bei Haus 9 auch in Richtung Osten) zu orientieren.  

Wenn dennoch ein Schlafraum innerhalb der Süd- oder Westfassade von 
Haus 9 (1. und 2. OG) oder von Haus 1 (2. OG) angeordnet wird, kann auch 
eine maßgebliche Pegelreduzierung durch Anordnung eines vorgelagerten 
Balkons mit einer hinreichend hohen (geschlossenen) Brüstung bzw. mit einer 
Teilverglasung erzielt werden.  

1  Schalltechnisches Gutachten Nr. 6596/883 vom 04.12.2024, Büro f. Schallschutz, Dr. Jans, Ettenheim 
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Grafische Darstellung der vor Fassaden potentieller Gebäude innerhalb des 
Plangebiets zu erwartenden Beurteilungspegel "tags" (oben) und "nachts" (un-
ten) in Höhe des 1. Obergeschosses (5,5 m über Gelände); Erläuterungen 
siehe Gutachtliche Stellungnahme Nr. 6596/883, Abschnitt 5.3. 

 

12 Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a + 25b BauGB) 

Vorgärten und die nicht befestigten Grundstücksflächen sind einzugrünen. Be-
pflanzungen sind möglichst mit heimischen Arten insektenfreundlich durchzu-
führen. 

Dachflächen bis 8° Dachneigung sind zu begrünen, soweit sie nicht als Ter-
rassen genutzt werden. 
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13 Artenliste 

Die nachfolgende Liste für die Gemeinde Ortenberg, die der Veröffentlichung 
der LUBW Karlsruhe „Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg 
(2002)“ entnommen ist, zeigt Arten auf, die im Naturraum des Planungsgebie-
tes ursprünglich vorkommen und dort beheimatet sind. 
Die Artenliste ist nur als Hinweis/Empfehlung zu verstehen und nicht als 
verbindliche Pflanzenliste. Die Beplanzung sollte sich jedoch an den Arten der 
Liste orientieren; jedoch sind die konkreten Standortkriterien sowie geänderte 
Bedingungen, die z. B. durch die Klimaerwärmung gegeben sind, zu beachten.  

Herkunftsgebiet (6): Oberrheingraben 
Naturraum (210): Offenburger Rheinebene 
 

Kürzel  Wissenschaftlicher Name (deutscher Name) 
  

Große Bäume: 
Bi* Betula pendula   (Hänge-Birke) *1 
Es* Fraxinus excelsior  (Gewöhnliche Esche) *3 
SP* Populus alba   (Silber-Pappel)  
SEi* Quercus robur   (Stiel-Eiche)  

 

Kleine bis mittelgroße Bäume: 
SEr* Alnus glutinosa   (Schwarz-Erle) *1 
Hb* Carpinus betulus   (Hainbuche)  
ZP* Populus tremula   (Zitterpappel, Espe)  
VKi* Prunus avium   (Vogel-Kirsche)  
TKi Prunus padus   (Gewöhnliche Traubenkirsche) *2 
SiW Salix alba    (Silber-Weide)  
SaW Salix caprea    (Sal-Weide)  
FW Salix rubens   (Fahl-Weide)  

KW Salix viminalis   (Korb-Weide)  
 

Sträucher: 
Hri Cornus sanguinea  (Roter Hartriegel) *2 
Ha Corylus avellana   (Gewöhnliche Hasel) *1 

EWd Crataegus monogyna  (Eingriffeliger Weißdorn)  
ZWd Crataegus laevigata  (Zweigriffeliger Weißdorn)  

Pf Euonymus europaeus  (Gewöhnl. Pfaffenhütchen) *2 
Fb Frangula alnus   (Faulbaum) *2 
Lig Ligustrum vulgare  (Gewöhnlicher Liguster) *2 
Sc Prunus spinosa   (Schlehe)  

HRo Rosa canina   (Echte Hunds-Rose)  
GW Salix cinerea   (Grau-Weide)  
PW Salix purpurea   (Purpur-Weide)  
MW Salix triandra   (Mandel-Weide)  
SHo Sambucus nigra   (Schwarzer Holunder)  
GS Viburnum opulus  (Gewöhnlicher Schneeball) *2 

Durch Fettschrift hervorgehoben sind Arten des Hauptsortiments, die bei Anpflanzungen in der freien Landschaft 
bevorzugt verwendet werden sollen. Bei den mit "*" gekennzeichneten Gehölzen sind die im Forstvermehrungsgut-
gesetz (FoVG) definierten Herkunftsgebiete zu berücksichtigen. 

*1: allergene Arten          *2: giftige Arten         *3: aufgrund des Eschentriebsterbens wird die Anpflanzung der 
Gewöhnlichen Esche nicht empfohlen 
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B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN § 74 LBO 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachgestaltung  

1.1.1 Für die Hauptbaukörper sind folgende Dachformen zulässig:  

 Satteldach  

 Pultdach 

1.1.2 Für die Hauptbaukörper wird die zulässige Dachneigung gemäß den Eintra-
gungen im Plan festgelegt. 

Bei Doppelhäusern sind die Dächer mit der maximal zulässigen Dachneigun-
gen herzustellen. Als Ausnahme können Dachneigungen gemäß den Eintra-
gungen im Plan zugelassen werden wenn gesichert wird, dass benachbarte 
(angrenzende) Dächer die gleiche Dachneigung und Dachform aufweisen. Die 
Sicherung muss durch Baulast erfolgen. 

Für untergeordnete Gebäudeteile (Gauben, Erker, Vordach etc.) sind abwei-
chende Dachneigungen zulässig. Garagen und Nebenanlagen mit Flachdä-
chern (bis 5°) sind zu begrünen. 

1.1.3 Dachgauben sind nur bis zu insgesamt 1/3 der Länge der zugehörigen First-
länge zulässig. Der Abstand zum Ortgang muss mindestens 2,0 m betragen. 

Dacheinschnitte sind nicht zulässig. 

1.1.4 Kupfer, Zink oder Blei ist als Dacheindeckung nur in beschichteter oder ähnli-
cher Weise behandelter Ausführung zulässig. Ausgenommen von dieser Re-
gelung sind hinsichtlich des Dachflächenanteils deutlich untergeordnete Dach-
flächen wie Gauben, Eingangsüberdachungen, Erker u.ä. 

2 Gestaltung der unbebauten Flächen 

(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

2.1 Das anfallende Oberflächenwasser ist soweit als möglich auf den einzelnen 
Grundstücken zurückzuhalten. Hierzu sind die befestigten Flächen auf das er-
forderliche Minimum zu begrenzen und wasserdurchlässige Beläge für Stell-
plätze zu verwenden. 

2.2 Einfriedungen als Mauern sind nicht zulässig. Ausnahme: Sockelmauer bis 
0,30 m Höhe. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind Einfriedungen bis 
max. 1,0 m Höhe über OK Fahrbahn bzw. Gelände und in mindestens 0,25 m 
Abstand zur Verkehrsfläche zulässig. 

Durch eine entsprechende Gestaltung der Garagenzufahrten ist sicherzustel-
len, dass ausreichende Sichtflächen freigehalten werden, die eine sichere Zu- 
und Ausfahrt von dem Grundstück ermöglichen. 

2.3 Aufschüttungen und Abgrabungen, die im Zusammenhang mit einer Baumaß-
nahme erforderlich werden, sind im Bauantrag darzustellen.  
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2.4 Die nicht bebauten und nicht befestigten Flächen der privaten Grundstücke 
sind als Grünflächen insektenfreundlich anzulegen und dauerhaft zu unterhal-
ten. Dabei sind vorwiegend einheimische Gehölze zu verwenden. Ausgenom-
men hiervon sind notwendige Zugänge, Zufahrten und Abstellplätze.  

Die Anlage von Schottergärten (Folie mit Steinschotter) ist unzulässig, ebenso 
die Verwendung von Folie mit Rindenmulchabdeckung. 

3 Stellplatzverpflichtung 

(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs. 1 LBO) wird unabhängig 
von der Größe der Wohnung erhöht auf 2,0 Stellplätze pro Wohnung.  

4 Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Nie-
derschlagswasser um Überschwemmungsgefahren zu ver-
meiden und den Wasserhaushalt zu schonen 

(§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 

Zur Vorbeugung von Überschwemmungsgefahren und zum Zwecke der Trink-
wasserschonung sind die anfallenden Niederschlagswasser auf den Grund-
stücken zu sammeln und zu versickern.  

Das Regenwasser wird über einen technischen Filter bzw. ein Filtersubstrat 
gereinigt und anschließend im Untergrund versickert. Erfahrungsgemäß hat 
sich in solchen Fällen das System „Eco-Bodenfilter“ der FA. Beton-Müller be-
währt. Hierbei handelt es sich um Versickerungsmulde, die von Rahmenele-
menten aus Beton eingefasst ist. Das anfallende Niederschlagswasser wird 
über ein DIBt-zugelassenes Filtersubstrat gereinigt und zur Versickerung ge-
bracht. 

Auf das Entwässerungskonzept (Weber Ingenieure vom 20.11.2023) wird ver-
wiesen. 

Freiburg, den 23.03.2023  BU-FEU-ba 
 18.12.2023  BU-ta 
 09.01.2024  BU-bi 
 22.01.2024  BU-bi 
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PLANUNGSBÜRO  FISCHER  

Günterstalstraße 32  79100 Freiburg i.Br 

Tel. 0761/70342-0  info@planungsbuerofischer.de 

Fax 0761/70342-24  www.planungsbuerofischer.de 

 
 

................................................................. 

Planer  
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Ausgefertigt:  
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Plans sowie die textlichen Festsetzungen 
unter Beachtung des vorstehenden Ver-
fahrens mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderats der Ge-
meinde Ortenberg übereinstimmen. 

 

Ortenberg, den ...................................... 

 

 

................................................................ 

Markus Vollmer, Bürgermeister 

 


